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man in unsere Reformschrift hineingedeutet. Für erstere 
nahm man die Stelle1 in Anspruch: ‘es ist eine ungehörte 
sach, dass man es in der hl. Christenheit öffnen muss das 
gross unrecht, so gar fürgat, dass einer so geherzt ist vor 
gott, dass er gedar (= wagt) sprechen zu einem: Du bist 
mein eigen . . . christus hat uns durch seinen tod ge­
freiet und von allen banden gelöst. Wer getauft ist und 
glaubt, die sind in christo glieder gezählt, darumb wiss 
jedermann, wer der ist, der seinen mitchristen eigen 
spricht, dass er nit Christen ist’. In meinem letzten Auf­
satze 2 habe ich nun auf den Hintergrund dieser feierlichen 
Absage und Kriegserklärung gegen die Leibeigenschaft 
hingewiesen. Es hat nämlich Sigismund das Pfahlbürger­
verbot, das die Städte so schwer traf, auf dem Reichstag 
zu Nürnberg 1431 erlassen. Hierin steht eine Bestimmung 
über die Ansprechung von Leuten als eigen3. Das ge­
nannte Capitel ist also ein feierlicher Protest gegen den 
Ansturm, den die feudalen Geburtsstände gegen die Frei­
heit der städtebürgerlichen Berufsstände und ihren Grund­
satz: ‘Wer das Weichbild der Stadt betritt, ist frei’ unter­
nommen hatten, indem sie ein Verbot des Pfahlbürger­
thums erwirkten. Aus diesem Gedankengange ist auch 
die hier und wiederholt verkündete Freiheit jedes Christen 
zu verstehen. Sie ist nicht die der Revolution4, der Sozial­
demokratie, sie ist vielmehr die Freiheit der mittelalter­
lichen Stadt, von der sie der moderne Staat übernommen 
hat. Der Verf. drückt auch den Gegensatz selbst aus5: 
‘wer wollt wider sich selbst sein und lieber eigen sein 
denn frei’. So ist denn auch ‘die ideale Speculation des 
Verfassers’6 verständlich: ‘wenn die gemeine weit be­
kennen wird unsere Freiheit, so ist den gewaltigen 
häuptern ihre kraft genommen’7. Durch die ‘Prokla­
mierung der städtischen Freiheit für alle feudal Ab­
hängigen’ soll sich aber gleichsam von innen nach aussen 
eine städtische ‘Gemeinsamkeit’ vollziehen wie durch Auf­
hebung der Zünfte und Verleihung des Bürgerrechts an 
alle Aussbürger eine solche von aussen nach innen8.
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